
M.Ed.-Abschluss und Bewerbung für das Referendariat 
Ablauf für Beginn des Referendariats zum 01.02. bzw. 01.08. 

• Zulassungsvoraussetzungen für die Anmeldung 
zur Masterarbeit sind erfüllt (s. MPO) 

• Abstimmung von Thema und Betreuung der 
Masterarbeit (Erst- und Zweitgutachter/-in)  

ANMELDUNG DER 
MASTERARBEIT 

bis zum  

• Schreiben der Masterarbeit (Beachten: Eine 
spätere Abgabe der MA- Arbeit als rechts 
angegeben, verzögert den Übergang ins 
Referendariat) 

ABGABE DER 
MASTERARBEIT 

bis zum  

• Bewertung der Masterarbeit 

• Terminierung des Kolloquiums 

• Mit dem Zulassungsantrag zum Kolloquium  
kann das ZPA beauftragt werden, die 
Abschlussbescheinigung mit  der Ausweisung 
der Gesamtnote (Anlage) rechtzeitig bis zur 
Nachreichfrist an das LIS zu senden  

DURCHFÜHRUNG 
KOLLOQUIUM  

bis  

• Eingang aller Ergebnisse im ZPA 

• Studierende bewerben sich beim LIS (Bewerbung 
ohne Abschlusszeugnis oder 
Abschlussbescheinigung möglich)   

BEWERBUNG ANS LIS 
(ohne Abschlusszeugnis 

oder -bescheinigung)  
 

bis zum  

• Fertigung der Abschlussbescheinigung mit der 
Ausweisung der endgültigen Gesamtnote (Anlage) 
durch das ZPA 

•Versand der Dokumente an Absolvent/-innen und 
LIS (sofern Auftrag erteilt wurde, s.o.)  durch das 
ZPA  

NACHREICHFRIST  FÜR 
DIE 

ABSCHLUSSBESCHEINIGUNG  
BEIM LIS 

bis zum  

• Fertigung von Abschlusszeugnis und 
Masterurkunde  durch ZPA 

• Einreichen des  Abschlusszeugnisses beim LIS bis 
zur Ausgabe der Einstellungsurkunde  fürs 
Referendariat  

BEGINN DES 
REFERENDARIATS 

zum  

15.04. 

15.10. 

22.07. 

22.01. 

Anfang 
Sept. 

Anfang 
März 

15.09. 

15.03. 

10.10. 

10.04. 

01.02. 

01.08. 


